
Reglement 
 

5. offene Meisterschaft der St.Petri- und Pauli 
Schützenbruderschaft Immendorf e.V. im Seifenkistenrennen 2011 

 
 
1. Datum:   27. August 2011 
 
2. Ort:    52511 Geilenkirchen / Immendorf-Apweiler 
 
3. Veranstalter:   St.Petri- und Pauli Schützenbruderschaft Immendorf e.V. 
 
4. Rennleitung u.  Herr Peter Josef Göbbels 
    Schiedskommission: Herr Markus Beuth 
 Herr Ralf Schieren 
 

Die Entscheidungen der Schiedskommission sind endgültig.  
Die Schiedskommission entscheidet über alle Fälle, die mit dem Rennen in 
Zusammenhang stehen. Sie ist berechtigt jedes betrügerische Verhalten eines 
jeden  Teilnehmers/ jeder Teilnehmerin zu ahnden, wobei Strafen bis zur 
Disqualifikation ausgesprochen werden können.  

  
6. Teilnehmer: Jeder Teilnehmer hat Haftungs/Verzichterklärung vorzulegen und bei 

Teilnehmern unter 18 Jahren muss diese von den Eltern mitgezeichnet werden 
und die grundsätzliche Einverständniserklärung der Eltern vorliegen.  Je Team 
starten zwei Fahrer. 
Je Seifenkiste können mehrer Teams gemeldet werden, jedoch je Klasse maximal 
2 Teams. 

  
 
7. Klasseneinteilung:  Klasse 1  Schülerklasse   8 -  12 Jahre  

  Klasse 2  Juniorklasse  13 - 17 Jahre 
  Klasse 3  Altersklasse 18 - 99 Jahre 
  Klasse 4  FUN-Klasse 18 - 99 Jahre 
   

 
8. Fahrzeuge:   Die Seifenkisten müssen mindestens 4 Räder haben.  

Notwendig sind eine funktionierende Lenkung und     
  Bremsen. Bei voller Bremskraft darf das Fahrzeug nicht weggezogen werden  

können.  
     

Als Maximalmaße sind zulässig: 
Länge 250 cm (Altersklasse bis 275cm), Breite 140 cm, Höhe 100 cm, 
Gewicht 150 kg ohne Fahrer.  
Ein Start von der Rampe muss möglich sein. Außer FUN-Klasse 

 
9. Anmeldung:   Die Anmeldung zur Teilnahme hat bis zum 22. August 2011 beim 

Veranstalter per Fax, e-Mail oder per Postsendung zu erfolgen. Bei verspäteter 
Anmeldung kann eine Startzusage nicht garantiert werden. Die kompletten 
Meldeunterlagen, Anmeldung, Verzichtserklärung usw. sind im Orginal am 
Starttag bis 12:00 Uhr vorzulegen. Sonst ist ein Start nicht möglich.  
Nicht gemeldete Personen haben keine Starterlaubnis. Der Veranstalter behält 
sich das Recht vor, die Anzahl der Seifenkisten zu begrenzen. 
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10. Versicherung:  Für die Dauer der Rennveranstaltung wird vom Veranstalter eine Veranstalter-   
haftpflichtversicherung abgeschlossen. Ansprüche, die über die Leistungen der 
Versicherungsgesellschaft hinausgehen, können nicht anerkannt werden.  
Mit der Abgabe der Anmeldung  verzichten alle Teilnehmer und deren 
Erziehungsberechtigte auf  jegliche Ansprüche gegen den Veranstalter, Ausrichter 
oder gegen Personen, die mit der Veranstaltung in irgendeinem Zusammenhang 
 stehen. Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr teil.    
 Servicefahrzeuge der Teilnehmer genießen keinen Schutz durch die Veranstalter- 
versicherung und unterliegen der alleinigen  Verantwortung ihrer Halter und Fahrer.  
Die Haftungsausschlussvereinbarung wird mit der Abgabe der Anmeldung und der 
Verzichtserklärung an den Veranstalter, allen Beteiligten gegenüber wirksam. 

   
11. Bekleidung:   Folgende Bekleidung ist Vorschrift und für alle Klassen bindend: 

  Schutzhelm, Handschuhe  und  festes Schuhwerk sind Pflicht! 
  Es werden keine Ausnahmen gestattet. 

 
12. Technische Abnahme: Die technische Abnahme ist am 27. August 2011 in der Zeit von 9.00 Uhr bis 

12.30 Uhr am Start.  
Außerhalb dieser Zeit kann eine technische Abnahme nicht erfolgen. Ein Start ist 
ohne technische Abnahme der Seifenkisten nicht gestattet. Fahrzeuge, die nicht 
der Sicherheitsvorgaben  entsprechen, werden zum Rennen nicht zugelassen. Die 
Rennleitung ist zu jeder Zeit berechtigt, bei festgestellten technischen 
Veränderungen den oder die Teilnehmer/in zu einer Korrektur aufzufordern. Ist 
die Korrektur innerhalb der festgesetzten Zeit nicht möglich, wird das Fahrzeug 
entsprechend  aus der Wertung genommen.  Die Seifenkisten sind so zur 
technischen Abnahme vorzuführen, wie sie am Rennen teilnehmen. 
Nachträglicher Einbau von Zusatzeinrichtungen und das Mitführen von 
Gegenständen, die die Fahrsicherheit beeinträchtigen, ist nicht statthaft.  
Das Anbringen der Startnummer/n gilt als Zulassung zum Rennen. Die 
Startnummern werden durch die Rennleitung angebracht.  
Die Entscheidung der Rennleitung ist endgültig. 

 
13. Startnummern: Die Ausgabe der Startnummern erfolgt bei der Meldung der  Teilnehmer am 

Renntag. Die Startnummern werden links oder vorn durch die Rennleitung an der 
Seifenkiste angebracht. Ältere Startnummern sind abzudecken, um Irrtümer 
bei der Zeitmessung zu vermeiden. 

 
14. Fahrregeln: Auf ein Startzeichen setzen sich die Seifenkisten nur durch eigene Kraft in 

Bewegung. Ein Anschieben, Abstoßen beim Start durch die Teilnehmer ist nicht 
gestattet. Die Startfrequenz wird von der Rennleitung/ Zeitmessung festgelegt.  

 Jeder Teilnehmer ist selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig nach Aufruf 
durch den Starter am Start zu erscheinen. Ein Nachstart ist spätestens am 
Ende der gleichen Klasse und nur mit Absprache des Startpersonals 
möglich.  

 Die Strecke wird zum 2.Lauf durch Schikanen eingeengt.  
Die Rennleitung sowie Helfer und Einweiser können vor jedem Start Kontrollen 
durchführen. 

 Die Seifenkisten in den jeweiligen Rennklassen müssen innerhalb der 
gekennzeichneten Bremszone zum Stillstand kommen. Der Bereich der 
Bremszone beträgt nach Überfahren der Ziellinie 20 m und ist durch eine Linie, 
sowie mit Strohballen markiert. Nach erfolgtem Stillstand der Seifenkiste kann 
diese nach Aufforderung durch das Streckenpersonal langsam aus der Bremszone 
zur Parkzone gebracht werden.  
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Eine Berührung der vorderen Absperrung durch die Seifenkiste innerhalb 
der Bremszone bedeutet 10 Sekunden Zeitstrafe.   

 Am Ende der Bremszone beginnt die Parkzone, diese ist gekennzeichnet. Die 
Rennteams bringen nach Aufforderung durch die Rennleitung die Seifenkisten 
selbstständig zur Startzone zurück. 

 
15. Flaggensignale der Streckenposten: 
 

 Gelbe Flagge 
 Behinderung oder Hindernis auf der Fahrbahn. 
 Fahrt kann nur langsam bis zum Ziel fortgesetzt werden. 
 
 Rote Flagge 
 Abbruch des Rennlaufes, 
 Sofort anhalten, rechts heranfahren 
 Weisung der Streckenposten beachten 
 
 Grüne Flagge 
 Die Behinderung ist aufgehoben. 
 Das 1. grüne Flaggensignal wird von dem Streckenposten/Helfer 
 geschwenkt, welcher zuvor die Unterbrechung anzeigte. 

 
 Bei Nichtbeachten des Flaggensignals 
 Wird der Fahrer disqualifiziert! 
 

16. Rennstrecke: Die Rennstrecke darf nur von der Rennleitung oder dem Rettungsdienst mit 
KFZ befahren werden. 

  
17. Reparaturen: Reparaturen sind grundsätzlich erlaubt, wenn dadurch keine 
 Verzögerung des Rennens stattfindet. Der/die Teilnehmer/in hat 
 pünktlich wieder am Start in seiner Klasse zu erscheinen. 
 Nach erfolgter Reparatur ist die Seifenkiste der technischen 
 Abnahme erneut vorzustellen. 
 
18. Zeitmessung: Die Zeitmessung erfolgt elektronisch mit Lichtschranke, mit einer 
 Genauigkeit von 1/10 Sekunde.  
  
19. Wertung: Von den zwei Wertungsläufen werden am Renntag beide gewertet und addiert. 

Die Summe wird als Gesamtergebnis gewertet. Sollte Zeitgleichheit vorliegen, 
entscheidet das bessere Ergebnis des letzten Laufes. Sieger dieser Wertung ist der 
Teilnehmer mit dem kürzesten Gesamtergebnis der Fahrzeit.  

 
20. Proteste: Ein Protest gegen die Zeitmessung ist nicht möglich.  
 Sonstige Proteste sind nur innerhalb von 30 Minuten nach   

Bekanntgabe der Ergebnisse des jeweiligen Rennlaufes zulässig und müssen der 
Rennleitung gemeldet werden. 

   
21. Aushang:   Änderungen des Reglements, Ergebnislisten sowie sonstige 

  wichtige Informationen werden an entsprechenden Tafeln 
  veröffentlicht oder durch Lautsprecheransagen bekannt 
  gegeben.  
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22. Alkohol/Drogen:  Teilnehmer, welche unter Alkohol/Drogeneinfluss stehen,    
    werden vom Renngeschehen ausgeschlossen. 
 
23. Sonstiges:   Die Rennleitung ist berechtigt, weitere Ausführungsbestimmungen zu erlassen,  
    die Teil dieses Reglements werden. Die Bekanntgabe erfolgt in der unter  

Punkt 21 beschriebenen Art und Weise. Alle mit der Unterstützung eines 
Teilnehmers/einer Teilnehmerin befassten Personen sind den Anordnungen des 
Ausrichters unterworfen.   

  Sprechfunkgeräte dürfen von Teilnehmern und deren 
  Helfern nicht genutzt werden! 

 Jede/r Teilnehmer/in und seine gesetzlichen Vertreter 
 erkennen die Bestimmungen dieses Reglements durch die 
 Unterschrift auf dem Anmeldeformular als bindend an. 
 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Spaß und Erfolg. 


